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(54) VERSTELLBARE ABLAGEVORRICHTUNG FÜR LEBENSMITTEL, SOWIE 
HAUSHALTSGERÄT

(57) Eine Ablagevorrichtung (5) für Lebensmittel mit
einem Lebensmittel-Aufnahmemodul (10), das eine Bo-
denwand (11) und gegenüberliegende Seitenwände (12,
13) aufweist, und mit Montageträgern (19) zum Anbrin-
gen der Ablagevorrichtung (5) an einem Haushaltsgerä-
tebauteil (8), wobei das Lebensmittel-Aufnahmemodul
(10) mit den Montageträgern (19) bewegbar gekoppelt

ist, und die Ablagevorrichtung (5) eine Kippeinrichtung
(18) aufweist, mit welcher das Lebensmittel-Aufnahme-
modul (10) relativ zu den Montageträgern (19) um eine
Kippachse (A) kippbar ist, und die Kippachse (A) in einem
mittleren Längendrittel der in Tiefenrichtung (z) der Ab-
lagevorrichtung (5) bemessenen Länge des Lebensmit-
tel-Aufnahmemoduls (10) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Ein Aspekt der Erfindung betrifft eine Ablage-
vorrichtung für Lebensmittel mit einem Lebensmittel-Auf-
nahmemodul, welches eine Bodenwand und gegenüber-
liegende Seitenwände aufweist. Die Ablagevorrichtung
weist auch Montageträger zum Anbringen der Ablage-
vorrichtung an einem Haushaltsgerätebauteil auf. Ein
weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Haushaltsgerät
mit einer Ablagevorrichtung.
[0002] Ablagevorrichtungen für Haushaltsgeräte, ins-
besondere Haushaltskältegeräte, sind vielfältig bekannt.
In dem Zusammenhang sind einfache Fachböden als
solche Ablagevorrichtungen bekannt. Diese sind übli-
cherweise horizontal orientiert und können nicht in ihrer
Neigung verstellt werden. Darüber hinaus sind jedoch
auch verstellbare Ablagevorrichtungen bekannt, die bei-
spielsweise in Flaschenlagerschränken, wie beispiels-
weise einem Weinflaschenlagerschrank, angeordnet
sind. Dort sind auch Schrägstellungen von Teilelemen-
ten der Ablagevorrichtung möglich, sodass eine diesbe-
züglich angeordnete Flasche dann nicht nur horizontal
orientiert werden kann, sondern auch diesbezüglich
schräg gestellt positioniert werden kann.
[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
verstellbare Ablagevorrichtung zu schaffen, mit welcher
die Positionseinstellung einfach und nutzerfreundlich er-
folgen kann.
[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Ablagevorrich-
tung und ein Haushaltsgerät gemäß den Merkmalen der
unabhängigen Ansprüche gelöst.
[0005] Ein Aspekt der Erfindung betrifft eine verstell-
bare Ablagevorrichtung für Lebensmittel. Die Ablagevor-
richtung weist zumindest ein Lebensmittel-Aufnahme-
modul auf. Dieses Lebensmittel-Aufnahmemodul weist
insbesondere eine Bodenwand und gegenüberliegende
Seitenwände auf. Darüber hinaus weist die Ablagevor-
richtung zumindest einen Montageträger zum Anbringen
der Ablagevorrichtung an einem Haushaltsgerätebauteil
auf. Das Haushaltsgerätebauteil ist somit eine zur Abla-
gevorrichtung separate Komponente eines Haushalts-
geräts. Die vorzugsweise zwei Montageträger sind ins-
besondere separate Komponenten zum Lebensmittel-
Aufnahmemodul. In dem Zusammenhang ist das Le-
bensmittel-Aufnahmemodul diejenige Komponente der
Ablagevorrichtung, welche bestimmungsgemäß zum di-
rekten Anbringen von Lebensmitteln vorgesehen ist. Le-
bensmittel sind in dem Zusammenhang auch insbeson-
dere Getränke. Damit können in dem Lebensmittel-Auf-
nahmemodul auch beispielsweise Flaschen oder ander-
weitige Behältnisse für Getränke gelagert werden. Das
Lebensmittel-Aufnahmemodul ist mit den Montageträ-
gern bewegbar gekoppelt. Dies bedeutet insbesondere
auch, dass die Verbindung zwischen dem Lebensmittel-
Aufnahmemodul und den dazu separaten Montageträ-
gern eine Schnittstelle aufweist, an denen diese Kompo-
nenten miteinander verbunden sind und dennoch relativ
zueinander bewegbar sind. Insbesondere ist diese Be-

wegbarkeit auch im miteinander verbundenen bezie-
hungsweise gekoppelten Zustand gegeben.
[0006] Die Ablagevorrichtung weist eine Kippeinrich-
tung auf. Mit dieser Kippeinrichtung ist das Lebensmittel-
Aufnahmemodul relativ zu den Montageträgern im daran
angeordneten Zustand um eine Kippachse kippbar. Die
Kippachse ist in einem mittleren Längendrittel der in Tie-
fenrichtung der Ablagevorrichtung bemessenen Länge
des Lebensmittel-Aufnahmemoduls angeordnet. Diese
spezifische Koppelstelle weist mehrere Vorteile auf. Zum
einen kann durch diesen in Tiefenrichtung in den mittle-
ren Bereich verlagerte Schnittstelle zwischen den Mon-
tageträgern und dem Lebensmittel-Aufnahmemodul ei-
ne mechanisch stabilere Anordnung gewährleistet wer-
den. Denn die Montageträger greifen dann an dieser spe-
zifischen Position an das Lebensmittel-Aufnahmemodul
an. Gewichtskräfte des Lebensmittel-Aufnahmemodul
können dadurch verbessert durch die Montageträger
aufgenommen werden. Dies gilt sowohl im unbewegten
Zustand des Lebensmittel-Aufnahmemoduls, als auch
dann bei der Bewegung, insbesondere der Verstellung
des Lebensmittel-Aufnahmemodul in der Position relativ
zu den Montageträgern. Insbesondere ist es durch diese
Position der Kippachse auch möglich, dass Hebelkräfte,
die durch das Lebensmittel-Aufnahmemodul wirken,
durch die Montageträger verbessert aufgenommen wer-
den können. Insbesondere ist es dadurch dann auch er-
möglicht, dass die Traglast der gesamten Ablagevorrich-
tung erhöht ist. Besonders vorteilhaft ist diese Position
der Kippachse auch dahingehend, dass gegenüber einer
Horizontalen geneigte Kippstellungen des Lebensmittel-
Aufnahmemodul verbessert eingestellt werden können
und auch in diesen eingestellten Kippstellungen die He-
bekräfte und Gewichtskräfte des Lebensmittel-Aufnah-
memodul verbessert aufgenommen werden können.
Auch im mit Lebensmitteln beziehungsweise Lagergü-
tern bestückten Zustand des Lebensmittel-Aufnahme-
modul ist dann in diesen Kippstellungen problemlos die
Tragkraft der Montageträger aufrechterhalten. Nicht zu-
letzt ist durch diese im mittleren Längendrittel der Abla-
gevorrichtung ausgebildete Position der Kippachse auch
erreicht, dass das Lebensmittel-Aufnahmemodul in Be-
zug zur Kippachse im gekippten Zustand nicht zu weit
nach unten beziehungsweise nach oben übersteht und
somit in den jeweiligen Kippstellungen auch ein entspre-
chender kompakter Aufbau nach oben und nach unten
der Ablagevorrichtung erreicht ist. Dies ist bei Ausfüh-
rungsbeispielen, bei denen eine Kippachse beispielswei-
se im ganz hinteren oder ganz vorderen Bereich des Le-
bensmittel-Aufnahmemoduls angeordnet ist, gerade
nicht der Fall.
[0007] In einem Ausführungsbespiel weist zumindest
ein Montageträger in einem in Tiefenrichtung der Abla-
gevorrichtung betrachtet vorderen Längenviertel zumin-
dest ein Koppelelement auf. Das Koppelelement kann
auch als Montageträger-Koppelelement bezeichnet wer-
den. Es kann ein erstes Koppelelement sein. Dieses
montageträgerseitige Koppelelement kann in einem

1 2 



EP 4 212 807 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Ausführungsbeispiel eine Koppelaufnahme auf. Dieses
montageträgerseitige Koppelelement, insbesondere die
Koppelaufnahme, ist mit einem Koppelelement, das an
dem Lebensmittel-Aufnahmemodul angeordnet ist, zum
Bilden einer Koppelstelle beziehungsweise einer mecha-
nischen Schnittstelle bewegbar gekoppelt. Das Koppel-
element an dem Lebensmittel-Aufnahmemodul kann
auch als aufnahmemodulseitiges Koppelelement be-
zeichnet werden. es kann auch als Gegenkoppelelement
bezeichnet werden. Es kann ein zweites Koppelelement
sein. Insbesondere ist die Kippachse an dieser Koppel-
stelle angeordnet. Dadurch kann in vorteilhafter Weise
die gesamte Länge des Montageträgers genutzt werden,
um das Lebensmittel-Aufnahmemodul auch freikragend
entsprechend aufnehmen und bewegen zu können. Ein
nach vorne unerwünschtes Überstehen eines Montage-
trägers ist daher in allen Stellungen des Lebensmittel-
Aufnahmemodul verhindert. Somit ist auch die Zugäng-
lichkeit des Lebensmittel-Aufnahmemoduls in allen Kipp-
stellungen von allen Seiten, insbesondere auch von den
Montageträgern seitlich her gesehen, uneingeschränkt
möglich. Durch dieses Ausführungsbeispiel ist es ande-
rerseits auch erreicht, dass die mechanischen Elemente,
die die Kippeinrichtung bilden, kompakter und funktio-
neller gestaltet werden können. Denn es sind in dem Zu-
sammenhang dann auch direkte mechanische Kopplun-
gen an diesem vorderen Längenviertel eines Montage-
trägers mit weiteren Komponenten der Kippeinrichtung
ermöglicht. Dadurch ist auch die Komplexität der Kipp-
einrichtung reduziert. Ein besonders einfaches Konzept
der Kippeinrichtung ist dadurch ermöglicht.
[0008] In einem Ausführungsbeispiel weist die Kipp-
einrichtung zumindest ein Verstellelement als ein Ge-
genkoppelelement auf. Dieses ist bewegbar an dem Le-
bensmittel-Aufnahmemodul angeordnet. Zumindest ein
Montageträger weist zumindest zwei separate Koppele-
lemente zum Koppeln mit dem Verstellelement auf. Ab-
hängig davon, mit welchem der zumindest zwei Koppel-
elemente das Verstellelement koppelt, ist eine erste Stel-
lung des Lebensmittel-Aufnahmemoduls relativ zu den
Montageträgern oder eine zweite Stellung des Lebens-
mittel-Aufnahmemoduls relativ zu den Montageträgern
eingestellt. Dadurch ist ein sehr einfacher, dennoch me-
chanisch stabiler und robuster Mechanismus geschaf-
fen, um individuelle verschiedene Stellungen des Le-
bensmittel-Aufnahmemodul relativ zu den Montageträ-
gern einzustellen und zu halten. Dadurch ist auch ein
sehr nutzerfreundliches Konzept geschaffen, um die Ver-
stellung des Lebensmittel-Aufnahmemodul um die Kip-
pachse bewerkstelligen zu können. Umfängliche und
komplexe Handhabungen sind durch dieses Konzept
vermieden. Es muss nur das Verstellelement betätigt
werden und zwischen den separaten Koppelelementen
verstellt werden beziehungsweise individuell mit jeweils
einem der Koppelelemente in Eingriff gebracht werden,
um die jeweilige gewünschte diskrete Stellung des Le-
bensmittels erreichen zu können. Darüber hinaus ist
durch ein derartiges Konzept auch eine belastbare und

mechanisch sichere Halterung dieser eingestellten Stel-
lung des Lebensmittel-Aufnahmemodul gehalten. Denn
das in dem Zusammenhang auch stabile Verstellelement
und die direkte Kopplung mit einem Koppelelement ge-
währleistet auch die mechanisch stabile Halterung die-
ses gekoppelten Zustands zwischen dem Verstellele-
ment und einem Koppelelement.
[0009] In einem Ausführungsbeispiel sind als lokale
Koppelelemente eines Montageträgers Aufnahmen an
einem Frontrand eines Montageträgers ausgebildet.
Derartige Aufnahmen können beispielsweise Einkerbun-
gen sein. Durch eine solche Position der Aufnahmen ist
eine besonders einfache und zielsichere Kopplung mit
dem Verstellelement ermöglicht. Damit ist auch die
Handhabung der Kippeinrichtung für einen Nutzer zur
manuellen Betätigung der Verstelleinrichtung sehr ein-
fach. Ein zielgerichtetes Einführen des Verstellelements
in eine solche Aufnahme ist ermöglicht. Indem diese Auf-
nahme dann auch noch an einem Frontrand eines Mon-
tageträgers ausgebildet ist und somit quasi nach vorne
hin die Einkerbung offen ist und freiliegt, kann das Ein-
greifen eines Verstellelements besonders zielsicher und
genau erfolgen. Damit können unerwünschte Einstellun-
gen oder Fehleinstellungen des Verstellelements ver-
mieden werden. Insbesondere ist es dadurch auch er-
möglich, ein ungenaues oder unzureichendes Koppeln
des Verstellelements mit einem Koppelelement zu ver-
meiden. Ein einfaches selbstständiges Lösen eines ge-
koppelten Zustands durch ein Verstellelement und ein
Koppelelement kann dadurch verbessert vermieden wer-
den. Nicht zuletzt sind durch eine derartige Position eines
Koppelelements auch kurze Wege zwischen dem Ver-
stellelement und einem Koppelelement erreicht.
[0010] In einem Ausführungsbeispiel ist das Verstell-
element als Verstellstange gebildet. Diese kann in einem
Ausführungsbeispiel an einem in Tiefenrichtung der Ab-
lagevorrichtung hinteren Ende ein Gegenkoppelele-
mentteil aufweisen. Das Gegenkoppelelementteil ist zum
direkten Koppeln mit den Koppelelementen ausgebildet.
Das Gegenkoppelelementteil ist insbesondere Bestand-
teil des aufnahmemodulseitige Koppelelements.
[0011] Ein Gegenkoppelelementteil kann beispiels-
weise eine Eingriffsspitze sein. Diese Spitze kann somit
ein verjüngtes Gegenkoppelelementteil sein. Damit ist
ein besonders zielgerichtetes Einführen in ein Koppele-
lement, insbesondere in eine Aufnahme, ermöglicht. Ein
Verklemmen oder Verspreizen beim Einführen des Ver-
stellelements in ein Koppelelement ist dadurch verbes-
sert vermieden. Insbesondere ist die Formgebung eines
Gegenkoppelelementteils so gebildet, dass ein passge-
naues, insbesondere formschlüssiges, Koppeln mit dem
Koppelelement ermöglicht ist. Ein besonders positions-
fixierter Sitz des Gegenkoppelelementteils in einem Kop-
pelelement ist dadurch erreicht. Dadurch ist eine spezi-
fische Stellung, insbesondere eine Kippstellung, des Le-
bensmittel-Aufnahmemodul besonders positionsfixiert
beziehungsweise lagegenau einstellbar und auch ent-
sprechend aufrechterhaltbar.
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[0012] In einem anderen Ausführungsbeispiel kann
vorgesehen sein, dass das Koppelelement zum Eingrei-
fen in ein Gegenkoppelelement, insbesondere ein Ge-
genkoppelelementteil, ausgebildet ist. In einem solchen
Ausführungsbeispiel kann dann das Koppelelement ein
erhabenes und/oder freikragendes Element, insbeson-
dere eine Eingriffsspitze sein, die in eine Aufnahme, die
im Beispiel ein Gegenkoppelelementteil sein kann, ein-
greift. Bei einem solchen Ausführungsbeispiel kann dann
beispielsweise an einem Frontrand eines Montageträ-
gers eine Erhebung beziehungsweise ein frei nach vorne
kragendes Element ausgebildet sein, das dann in eine
entsprechende Aufnahme eines Verstellelementes ein-
greift.
[0013] In einem Ausführungsbeispiel ist das Verstell-
element linear in Richtung der Längsachse einer Seiten-
wand des Lebensmittel-Aufnahmebehälters verschieb-
bar angeordnet. Insbesondere ist dieses Verstellelement
im Wesentlichen linear, insbesondere nur linear, in Rich-
tung dieser Längsachse verschiebbar angeordnet. Damit
ist ein sehr einfaches Bewegungskonzept für das Ver-
stellelement gebildet. Die Handhabung von einem Nut-
zer ist in dem Zusammenhang ebenfalls sehr einfach er-
möglicht. Indem ein diesbezüglich sehr reduzierter Be-
wegungsvorgang für das Verstellelement vorgegeben
ist, lassen sich auch zielsichere Kopplungen mit den Kop-
pelelementen erreichen. Unerwünschte Verklemmun-
gen oder Verspreizungen oder unzureichende Koppel-
zustände zwischen einem Verstellelement und einem
Koppelement können dadurch vermieden werden.
[0014] Gerade durch diese Richtung entlang der
Längsachse ist auch eine sehr intuitive und ergonomi-
sche Bewegungsführung, die ein Nutzer beim manuellen
Betätigen des Verstellelements durchführen kann, er-
möglicht. Dadurch ist auch eine sehr eingängige und er-
gonomische Bewegung bereitgestellt, um das Verstellen
des Verstellelements durch einen Nutzer manuell ein-
fach bewerkstelligen zu können.
[0015] Indem das Verstellelement auch in einem Aus-
führungsbeispiel an der Seitenwand des Lebensmittel-
Aufnahmebehälters verschiebbar gelagert ist, ist auch
die Zugänglichkeit zu diesem Verstellelement für einen
Nutzer einfach ermöglicht. Ein darüber hinaus platzspa-
render Verbau ist dadurch ebenfalls erreicht.
[0016] In einem Ausführungsbeispiel ist das Verstell-
element mit einem Betätigungselement der Ablagevor-
richtung verbunden. Insbesondere ist hier eine Bewe-
gungskopplung zwischen dem Verstellelement und dem
Betätigungselement ausgebildet. Das Betätigungsele-
ment ist durch einen Nutzer direkt, insbesondere manu-
ell, betätigbar. Insbesondere ist diese Betätigung eine
Verschiebung. Abhängig von der Betätigung des Betäti-
gungselements ist das Verstellelement bewegbar. Damit
ist es auch ermöglicht, dass durch den Nutzer das Ver-
stellelement nicht direkt gegriffen werden muss und be-
tätigt werden muss. Des Weiteren lässt sich somit das
Verstellelement gegebenenfalls auch filigraner gestal-
ten. Insbesondere kann das Verstellelement durch ein

solches Ausführungsbeispiel auch vollkommen ge-
schützt in der Ablagevorrichtung angeordnet werden.
Damit kann vermieden werden, dass sich beispielsweise
ein Nutzer beim Angreifen und direkten Bewegen des
Verstellelements beispielweise einzwicken würde. Damit
ist auch ein hoher Schutz für den Nutzer bei der Betäti-
gung der Ablagevorrichtung erreicht.
[0017] Das Betätigungselement liegt in einem Ausfüh-
rungsbeispiel nach außen hin frei. Dadurch ist es für ei-
nen Nutzer einfach erkennbar und auch einfach direkt
manuell betätigbar. Indem hier eine spezifische Tren-
nung zwischen dem Verstellelement und dem Betäti-
gungselement erreicht ist, kann jedes dieser beiden Ele-
mente auch für sich betrachtet auf die jeweiligen funkti-
onellen Gegebenheiten angepasst werden. Dies betrifft
die Form und/oder die Größe und die materielle Ausge-
staltung. Damit kann auch das Betätigungselement für
sich betrachtet an die Anforderungen, die es zur erfüllen
hat, individuell angepasst werden. In einem Ausfüh-
rungsbeispiel ist das Betätigungselement an einer Sei-
tenwand des Lebensmittel-Aufnahmemoduls angeord-
net. Es ist in einem Ausführungsbeispiel in Richtung einer
Längsachse der Seitenwand linear verschiebbar. Diese
Längsachse ist insbesondere in Tiefenrichtung der Ab-
lagevorrichtung orientiert. Die ist insbesondere dann der
Fall und dann so zu verstehen, wenn das Lebensmittel-
Aufnahmemodul in einer horizontalen Grundstellung an-
geordnet ist. Damit ist das Betätigungselement auch an
einer stabilen Komponente des Lebensmittel-Aufnahme-
moduls vorteilhaft gehalten. Die Seitenwand kann in dem
Zusammenhang als sichere Trägerkomponente für das
Betätigungselement dienen. Damit kann auch eine zu-
verlässige und exakte Bewegungsführung des Betäti-
gungselements an der Seitenwand erreicht werden. Ins-
besondere weist die Seitenwand eine Innenwand und
eine Außenwand auf, wobei dazwischen ein Zwischen-
raum gebildet ist. In diesem Zwischenraum ist das Ver-
stellelement vorzugsweise angeordnet.
[0018] Vorzugsweise weist die Seitenwand auch eine
Führungskulisse für dieses Betätigungselement auf. Da-
mit ist die lineare Bewegung des Betätigungselements,
insbesondere in Richtung der Längsachse der Seiten-
wand, besonders exakt möglich.
[0019] In einem Ausführungsbeispiel ist das Betäti-
gungselement nach unten hin freiliegend an der Seiten-
wand angeordnet. Insbesondere weist es einen nach un-
ten offenen Eingriffsbereich, insbesondere für einen Fin-
ger eines Nutzers auf. Dadurch ist das Betätigungsele-
ment an einer Position angebracht, in der es nicht an-
derweitigen Handhabungsabläufen beispielsweise zum
Bestücken des Lebensmittel-Aufnahmemoduls mit La-
gergütern oder zum Entnehmen dieser Lagergüter im
Weg ist. Andererseits ist es für einen Nutzer auch einfach
ermöglicht, in diesen Eingriffsbereich einzugreifen. Da
durch diesen Eingriffsbereich auch die haptische Rück-
meldung für den Nutzer gegeben ist, ob und inwiefern er
das Betätigungselement erreicht hat, muss er das Betä-
tigungselement nicht explizit einsehen können, um es zu
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betätigen. Auch das ist ein entsprechender Vorteil für
eine nutzerfreundliche und ergonomische Handlungs-
weise eines Nutzers zum Betätigen des Betätigungsele-
ments.
[0020] Darüber hinaus ist es durch diese Orientierung
des Eingriffsbereichs auch vermieden, dass Staub oder
Schmutz oder dergleichen sich in dem Eingriffsbereich
umfänglich sammeln könnten. Denn indem dieser Ein-
griffsbereich, insbesondere nur, nach unten offen ist,
kann ein Einfallen von Staub oder Schmutz oder derglei-
chen von oben grundsätzlich vermieden werden.
[0021] In einem Ausführungsbeispiel ist das Lebens-
mittel-Aufnahmemodul durch die Kippeinrichtung in zu-
mindest zwei verschiedene, diskrete Kippstellungen im
Vergleich zur horizontalen einstellbar. Somit ist in einem
Ausführungsbeispiel vorgesehen, dass das Lebensmit-
tel-Aufnahmemodul in drei verschiedenen Stellungen
positioniert werden kann. Dies ist zum einen vorzugswei-
se eine horizontale Stellung. Diese kann als eine Grund-
stellung bezeichnet werden. Darüber hinaus können zu-
sätzlich zu dieser Stellung diese zwei weiteren diskreten
Kippstellungen genannt werden. Auch diese sind spezi-
fische Stellungen des Lebensmittel-Aufnahmemoduls.
[0022] In einem Ausführungsbeispiel ist eine erste
Kippstellung um einen Wert zwischen 13° und 17°, ins-
besondere 15°, zur Horizontalen gekippt. Zusätzlich oder
anstatt dazu ist eine zweite Kippstellungen um einen
Wert zwischen 27° und 33°, insbesondere 30°, zur Ho-
rizontalen gekippt. Die Kippstellungen sind dabei so zu
verstehen, dass sie mit einem in Tiefenrichtung betrach-
tet vorderen Ende des Lebensmittel-Aufnahmemoduls
weiter vorne angeordnet sind, als mit einem hinteren wei-
teren Ende des Lebensmittel-Aufnahmemoduls und in
Höhenrichtung betrachtet das vordere Ende des Lebens-
mittel-Aufnahmemoduls weiter unten der Ablagevorrich-
tung angeordnet ist, als das zweite, hintere Ende des
Lebensmittel-Aufnahmemoduls. Dadurch sind die Kipp-
stellungen so orientiert, dass Lagergüter, die an oder in
dem Lebensmittel-Aufnahmemodul angeordnet sind, in
der Kippstellung nach vorne und unten hin orientiert sind.
Diesbezüglich kann durch die Kippstellungen auch eine
Präsentationsstellung erreicht werden, in denen die La-
gergüter umfänglicher wahrgenommen beziehungswei-
se nach vorne hin besser präsentiert sind und von vorne
besser einsehbar sind.
[0023] In einem Ausführungsbeispiel weist die Abla-
gevorrichtung zusätzlich zur Kippeinrichtung eine Über-
kippschutzvorrichtung auf. Mit dieser ist zumindest ein
Überkippen des Lebensmittel-Aufnahmemoduls um die
Kippachse über zumindest eine Grenz-Kippstellung hin-
aus verhindert. Zumindest eine Grenz-Kippstellung weist
insbesondere einen Kippwinkel auf, der größer oder
gleich einem Kippwinkel ist, den das Lebensmittel-Auf-
nahmemodul aufweist, wenn es in einer diskreten, mit
der Kippeinrichtung einstellbaren größten oder kleinsten
Kippstellung angeordnet ist. Damit ist es auch erreicht,
dass dann, wenn die Kippeinrichtung gelöst werden wür-
de und beispielsweise das Lebensmittel-Aufnahmemo-

dul frei pendeln würde oder von einem Nutzer losgelas-
sen wird, das Lebensmittel-Aufnahmemodul nicht frei
durchdrehen kann. Vielmehr ist durch diese Überkipp-
schutzvorrichtung auch erreicht, dass dann ein gewisser
Anschlag durch die zumindest eine Grenz-Kippstellung
nach oben oder nach unten erreicht ist. Damit kann eine
Beschädigung des Lebensmittel-Aufnahmemoduls ver-
hindert werden. Insbesondere ist es dadurch in beson-
derer Vorteilhaftigkeit erreicht, dass ein Durchrotieren
des Lebensmittel-Aufnahmemoduls derart erfolgen wür-
de, dass darin gelagerte Lagergüter nach unten fallen
würden. In einem Ausführungsbeispiel wirkt die Über-
kippschutzvorrichtung sowohl nach oben als auch nach
unten. Es sind also in einem Ausführungsbeispiel eine
nach unten definierte Grenz-Kippstellung und eine dazu
unterschiedliche, nach oben definierte Grenz-Kippstel-
lung vorgegeben. Dies bedeutet, dass das Lebensmittel-
Aufnahmemodul nicht mehr als um diese Grenz-Kipp-
stellung nach unten bewegt werden kann und nicht mehr
als um diese weitere Grenz-Kippstellung nach oben be-
wegt werden kann. Auch dadurch kann somit das Le-
bensmittel-Aufnahmemodul durch einen Nutzer nicht so
weit nach oben geschwenkt werden, dass darin enthal-
tene Lagergüter wiederum beispielsweise nach hinten
aus dem Lebensmittel-Aufnahmemodul herausfallen
würden.
[0024] In einem Ausführungsbeispiel kann zumindest
ein Grenz-Kippwinkel gleich dem Kippwinkel sein, denn
das Lebensmittel-Aufnahmemodul aufweist, wenn es die
größte, mit der Kippeinrichtung einstellbare Kippstellung
erreicht hat. In einem Ausführungsbeispiel kann zumin-
dest ein Grenz-Kippwinkel gleich dem Kippwinkel sein,
denn das Lebensmittel-Aufnahmemodul aufweist, wenn
es die kleinste, mit der Kippeinrichtung einstellbare Kipp-
stellung erreicht hat.
[0025] In einem Ausführungsbeispiel weist die Über-
kippschutzvorrichtung zumindest ein Anschlagelement
auf, das an einem Rand eines Montageträgers angeord-
net ist. Insbesondere kann ein derartiges Anschlagele-
ment an einem Frontrand eines Montageträgers ange-
ordnet sein. Es kann vorgesehen sein, dass die Über-
kippschutzvorrichtung zumindest ein Gegenanschlage-
lement aufweist, das an der Seitenwand des Lebensmit-
tel-Aufnahmemoduls angeordnet ist. Das Anschlagele-
ment schlägt dann an das Gegenanschlagelement an,
wenn die zumindest eine Grenz-Kippstellung des Le-
bensmittel-Aufnahmemoduls, insbesondere bei gelöster
Kippeinrichtung, erreicht ist. Vorzugsweise sind zwei An-
schlagelemente und zwei Gegenanschlagelemente für
zwei verschiedene Grenz-Kippwinkel vorhanden.
[0026] In einem Ausführungsbeispiel weist das Le-
bensmittel-Aufnahmemodul einen Korpus auf. Der Kor-
pus weist die Bodenwand, in Breitenrichtung gegenüber-
liegende Seitenwände und eine in Tiefenrichtung vorne
angeordnete Frontwand auf. Damit können Lagergüter
in diese im Ausführungsbeispiel nach oben offenes Le-
bensmittel-Aufnahmemodul einfach eingebracht wer-
den. Die Bestückung und Entnahme ist dadurch sehr ein-
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fach ermöglicht. Dennoch ist verhindert, dass in Breiten-
richtung zur Seite hin und in Tiefenrichtung nach vorne
hin Lagergüter aus dem Lebensmittel-Aufnahmemodul
herausfallen oder herausrollen könnten. Diese spezifi-
sche Gestaltung des Lebensmittel-Aufnahmemoduls ist
besonders vorteilhaft in den Kippstellungen. Denn dann
kann beispielsweise die Frontwand als untere Ab-
stützwand dienen, an denen Lagergüter anliegen kön-
nen. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn Lager-
güter beispielsweise Flaschen sind.
[0027] Insbesondere ist ein Lebensmittel-Aufnahme-
modul nur mit diesen genannten Wänden ausgebildet.
[0028] In einem Ausführungsbeispiel weisen die Mon-
tageträger an ihren in Tiefenrichtung betrachtet hinteren
Enden Einhängehaken zum Einhängen an einem Haus-
gerätebauteil auf. Damit ist es auch erreicht, dass die
Ablagevorrichtung zerstörungsfrei lösbar von dem Haus-
gerätebauteil abgenommen und wieder angebracht wer-
den kann. Durch die Einhängehaken ist in dem Zusam-
menhang eine einfache Montage und Demontage er-
möglicht. Andererseits ist dadurch ein mechanisch sta-
biles und sicheres Koppelprinzip geschaffen, um die ge-
samte Ablagevorrichtung an dem Hausgerätebauteil si-
cher und stabil positionieren zu können. Gerade dann,
wenn das Hausgerätebauteil zumindest zwei verschie-
dene diskrete Anbringepositionen für die Ablagevorrich-
tung bereitstellt, ist es durch dieses Einhängekonzept
auch ermöglicht, diese verschiedenen Positionen für die
Ablagevorrichtung auch einfach wahrnehmen und erzeu-
gen zu können. Dies ist durch das einfache Einhängen
der Montageträger an dem Hausgerätebauteil erreicht.
[0029] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Haushaltsgerät mit zumindest einer Ablagevorrichtung
gemäß dem oben genannten Aspekt oder einem vorteil-
haften Ausführungsbeispiel davon. Das Haushaltsgerät
kann in einem Ausführungsbeispiel ein Haushaltskälte-
gerät sein. Beispielsweise kann dies ein Kühlgerät oder
ein Gefriergerät oder ein Kühl-Gefrier-Kombigerät sein.
Ein Haushaltskältegerät kann beispielsweise jedoch
auch ein Flaschenlagerschrank sein. Beispielsweise
kann dies ein Weinflaschenlagerschrank sein. Gerade
dann, wenn ein Haushaltsgerät eine frontseitige Tür auf-
weist, die insbesondere zumindest bereichsweise trans-
parent ausgebildet ist, ist das vorliegende Konzept mit
der Ablagevorrichtung vorteilhaft. Denn kann beispiels-
weise in einer oder mehreren Kippstellungen des Le-
bensmittel-Aufnahmemoduls erreicht werden, dass die
gelagerten Lagergüter auch bei geschlossener Tür ein-
fach und umfänglich wahrgenommen werden können.
[0030] Darüber hinaus ist das Konzept mit der Abla-
gevorrichtung auch dann besonders vorteilhaft, wenn
das Haushaltsgerät relativ hoch ist. Dann kann beispiels-
weise in oberen Ablagebereichen eines Aufnahmeraums
die Ablagevorrichtung positioniert werden und das Ein-
stellen einer Kippstellung ermöglicht dann das einfache
Entnehmen und Bestücken der Ablagevorrichtung mit
Lagergütern. Denn dann kann auch in diesem oberen
Bereich durch eine Einstellung einer Kippstellung des

Lebensmittel-Aufnahmemoduls ein einfacheres Entneh-
men und Bestücken von beziehungsweise mit Lagergü-
tern erreicht werden. Dies kann dann vorteilhaft sein,
wenn das Haushaltsgerät ein relativ hohes Haushalts-
kältegerät ist. Dies ist dann der Fall, wenn entsprechende
Großgeräte vorgesehen sind. Derartige Großgeräte kön-
nen beispielsweise hohe, freistehende Geräte sein. Mög-
lich sind jedoch auch Einbaugeräte, die zwar kleiner sind,
aber in bestimmter Höhenlage in einer Möbelfrontwand
in einer Einbaunische angeordnet sind.
[0031] Mit den Angaben "oben", "unten", "vorne", "hin-
ten, "horizontal", "vertikal", "Tiefenrichtung",
"Breitenrichtung", "Höhenrichtung" sind die bei bestim-
mungsgemäßen Gebrauch und bestimmungsgemäßen
Positionieren der Vorrichtung beziehungsweise des
Haushaltsgeräts gegebenen Positionen und Orientierun-
gen angegeben.
[0032] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figurenbe-
schreibung. Die vorstehend in der Beschreibung ge-
nannten Merkmale und Merkmalskombinationen, sowie
die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten
und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und
Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils an-
gegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kom-
binationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den
Rahmen der Erfindung zu verlassen. Es sind somit auch
Ausführungen von der Erfindung als umfasst und offen-
bart anzusehen, die in den Figuren nicht explizit gezeigt
und erläutert sind, jedoch durch separierte Merkmals-
kombinationen aus den erläuterten Ausführungen her-
vorgehen und erzeugbar sind. Es sind auch Ausführun-
gen und Merkmalskombinationen als offenbart anzuse-
hen, die somit nicht alle Merkmale eines ursprünglich
formulierten unabhängigen Anspruchs aufweisen.
[0033] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand schematischer Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Haushaltsgeräts;

Fig. 2 eine perspektivische Schnittdarstellung durch
ein Ausführungsbeispiel einer Ablagevorrich-
tung in einer Kippstellung eines Lebensmittel-
Aufnahmemoduls der Ablagevorrichtung;

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung der Anord-
nung gemäß Fig. 2 in einer zu Fig. 2 unter-
schiedlichen Perspektive;

Fig.4 eine Seitenansicht der Darstellung in Fig. 2, und

Fig. 5 eine weitere perspektivische Darstellung der
Ablagevorrichtung gemäß Fig. 2 bis Fig. 3.

[0034] In den Figuren werden gleiche oder funktions-
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gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen.
[0035] In Fig. 1 ist in einer perspektivischen Darstel-
lung ein Haushaltsgerät 1 gezeigt. Das Haushaltsgerät
1 ist im Ausführungsbeispiel ein Haushaltskältegerät. Es
ist zum Lagern von Lebensmittels ausgebildet. Lebens-
mittel sind in dem Zusammenhang Güter, die sowohl Ge-
tränke als auch sonstige Lebensmittel, wie Speisen und
dergleichen, betreffen. Das Haushaltsgerät 1, weist ein
Gehäuse 2 auf. In dem Gehäuse 2 ist zumindest ein Auf-
nahmeraum 3 für Lebensmittel ausgebildet. Der Aufnah-
meraum 3 kann ein Kühlfach oder ein Gefrierfach sein.
Beispielsweise kann es auch ein Kühlfach eines Wein-
flaschen-Lagerschranks sein, der ein Beispiel für ein
Haushaltskältegerät ist.
[0036] Das Haushaltsgerät 1 weist darüber hinaus in
einem Ausführungsbeispiel eine Tür 4 auf. Die Tür 4 ist
zum frontseitigen Verschließen des Haushaltsgeräts 1
vorgesehen.
[0037] Im Ausführungsbeispiel weist das Haushalts-
gerät 1 zumindest eine Ablagevorrichtung 5 auf. Beispiel-
haft und weder in Position, noch in Anzahl abschließend
zu verstehen, sind hier zwei Ablagevorrichtungen 5 und
6 vorgesehen. Diese Ablagevorrichtungen 5 und 6 sind
zerstörungsfrei lösbar in dem Aufnahmeraum 3 angeord-
net. Sie können in einem Ausführungsbeispiel auf ver-
schiedenen Höhenlagen positioniert werden.
[0038] In Fig. 2 ist in einer perspektivischen Darstel-
lung ein Ausführungsbeispiel der Ablagevorrichtung 5
gezeigt. Darüber hinaus ist dort eine Ausgestaltung eines
Haushaltsgerätebauteils 8 des Haushaltsgeräts 1 ge-
zeigt. Dieses Haushaltsgerätebauteil 8 ist insbesondere
kein Bestandteil der Ablagevorrichtung 5. Vielmehr ist es
dazu vorgesehen, dass die Ablagevorrichtung 5 daran
lösbar befestigt werden kann. Das Haushaltsgerätebau-
teil 8 ist hier im Ausführungsbeispiel eine Trägerschiene.
Diese Trägerschiene weist im Ausführungsbeispiel meh-
rere Einhängeöffnungen 9 auf, von denen der Übersicht-
lichkeit dienend nur einige mit dem entsprechenden Be-
zugszeichen versehen sind. Dadurch kann die Ablage-
vorrichtung 5 auf unterschiedlichen, diskreten Höhenla-
gen an dieser Trägerschiene befestigt werden. Insbe-
sondere sind zwei separate Trägerschienen vorgese-
hen, an denen die Ablagevorrichtung 5 angeordnet ist,
insbesondere eingehängt ist. Insbesondere sind hier
zwei gegenüberliegend angeordnete Montageträger der
Ablagevorrichtung 5 vorgesehen, die jeweils an einer der
Trägerschienen angeordnet sind.
[0039] Beispielweise können die Trägerschienen an
einer Rückwand 7 angeordnet sein. Die Rückwand 7 des
Haushaltsgeräts 1 begrenzt den Aufnahmeraum 3.
[0040] Die Ablagevorrichtung 5 ist bestimmungsge-
mäß zum Aufnehmen von Lebensmitteln vorgesehen.
Die Ablagevorrichtung 5 weist ein Lebensmittel-Aufnah-
memodul 10 auf. Dieses ist im Ausführungsbeispiel in
perspektivischer Schnittdarstellung gezeigt. Das Le-
bensmittel-Aufnahmemodul 10 weist im Ausführungs-
beispiel eine Bodenwand 11, gegenüberliegende Seiten-

wände 12 und 13 (Fig. 1) sowie eine Frontwand 14 auf.
Insbesondere sind bezüglich der Begrenzungswände ei-
nes Aufnahmevolumens 15 dieses Lebensmittel-Auf-
nahmemoduls 10 nur diese genannten Wände vorgese-
hen. Das hier gezeigte Lebensmittel-Aufnahmemodul 10
ist eine insbesondere nach hinten offene Aufnahmewan-
ne. In Fig. 2 ist in einer perspektivischen Darstellung die
Anordnung gemäß Fig. 2 von einer zu Fig. 2 unterschied-
lichen Perspektive gezeigt. Darüber hinaus ist hier eine
Außenwand 16 der Seitenwand 12 abgenommen. In ei-
nem in einem Ausführungsbeispiel gebildeten Zwischen-
raum zwischen der Außenwand 16 und einer Innenwand
17 dieser Seitenwand 12 ist eine Kippeinrichtung 18, wie
sie in Fig. 2 zu erkennen ist, der Ablagevorrichtung 5
gezeigt. Die Ablagevorrichtung 5 weist zusätzlich zu dem
bereits genannten Lebensmittel-Aufnahmemodul 10
Montageträger auf. Diesbezüglich ist in Fig. 2 lediglich
ein Montageträger 19 gezeigt. Der Montageträger 19 ist
eine zu dem Lebensmittel-Aufnahmemodul 10 separate
Komponente der Ablagevorrichtung 5. Insbesondere
sind zwei derartige Montageträger 19 vorgesehen. Ein
Montageträger 19 ist im Ausführungsbeispiel ein längli-
cher Träger. Er ist insbesondere balkenförmig oder brett-
artig ausgebildet. Ein Montageträger 19 weist an einem
in Tiefenrichtung (z-Richtung) der Ablagevorrichtung 5
betrachtet hinteren Ende 20 eine Koppelstruktur 21 auf.
Mit dieser Koppelstruktur 21 ist eine mechanisch lösbare
Verbindung zu der Trägerschiene möglich. Insbesonde-
re weist die Koppelstruktur 21 Einhängehaken 22 auf.
Diese können in die Aufnahmen 9 eingreifen.
[0041] Wie zu erkennen ist, ist das Lebensmittel-Auf-
nahmemodul 10 bewegbar mit den Montageträgern 19
gekoppelt. Mit der bereits erwähnten Kippeinrichtung 18
ist das Lebensmittel-Aufnahmemodul 10 relativ zu den
Montageträgern 19 um eine Kippachse A kippbar. Die
Kippachse A ist hier horizontal orientiert. Sie ist insbe-
sondere in Breitenrichtung (x-Richtung) der Ablagevor-
richtung 5 orientiert. Wie in Fig. 2 zu erkennen ist, weist
das Lebensmittel-Aufnahmemodul 10 in Tiefenrichtung
eine spezifische Länge auf. Diesbezüglich weist insbe-
sondere dieses Lebensmittel-Aufnahmemodul 10 eine in
dieser Tiefenrichtung bemessene Längsachse B auf.
Dies ist insbesondere in einer ungekippten Grundstel-
lung des Lebensmittel-Aufnahmemoduls 10 in Tiefen-
richtung orientiert. In dieser Grundstellung, in der das
Lebensmittel-Aufnahmemodul 10 nicht um eine Horizon-
tale gekippt ist, ist insbesondere die Bodenwand 11 in
einer Horizontalebene angeordnet. In dieser Grundstel-
lung erstreckt sich die Längsachse B dann in dieser ge-
nannten Tiefenrichtung. Wie zu erkennen ist, ist in dieser
Tiefenrichtung, insbesondere in Richtung der Längsach-
se B des Lebensmittel-Aufnahmemoduls 10 betrachtet
die Kippachse A in einem mittleren Längendrittel dieses
Lebensmittel-Aufnahmemoduls 10 angeordnet.
[0042] Diese Position der Kippachse A ist auch in allen
möglichen Stellungen des Lebensmittel-Aufnahmemo-
duls 10 beibehalten. Die Kippachse A bleibt somit in Rich-
tung dieser Längsachse B in allen möglichen Stellungen
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relativ zu den Montageträgern 19 in diesem mittleren
Längendrittel. Sie ist ortsfest in diesem mittleren Längen-
drittel angeordnet.
[0043] In einem Ausführungsbeispiel weist zumindest
ein Montageträger 19 in einem in Tiefenrichtung betrach-
tet vorderen Längenviertel 23 mehrere Koppelelemente
aufweist, die mit einem Koppelelement, das an dem Le-
bensmittel-Aufnahmemodul 10 angeordnet ist, zum Bil-
den einer Koppelstelle 24 bewegbar gekoppelt ist. Die
Kippachse ist in diesem Koppelbereich 24 gebildet be-
ziehungsweise angeordnet.
[0044] Die Kippeinrichtung 18 weist zumindest ein Ver-
stellelement 25 als ein Koppelelement auf, das an dem
Lebensmittel-Aufnahmemodul 10 angeordnet ist. Zumin-
dest ein Montageträger 19 weist zumindest zwei sepa-
rate Koppelelemente auf, die zum Koppeln mit dem Ver-
stellelement 25 vorgesehen sind. Die Koppelelemente
sind im Ausführungsbeispiel lokale Aufnahmen, insbe-
sondere Einkerbungen 26, 27 und 28. Diese sind an ei-
nem Frontrand 29 des Montageträgers 19 ausgebildet.
Abhängig davon, in welche Einkerbung 26 bis 28 das
Verstellelement 25 direkt koppelt, insbesondere direkt
eingreift, ist eine jeweilige Stellung des Lebensmittel-
Aufnahmemoduls 10 diskret eingestellt.
[0045] Im Ausführungsbeispiel ist hier als eine Stellung
eine Grundstellung des Lebensmittel-Aufnahmemoduls
10 möglich. Diese ist dann erreicht, wenn das Verstelle-
lement 25 in die Einkerbung 26 eingreift. In dieser Grund-
stellung ist das Lebensmittel-Aufnahmemodul 10 voll-
ständig horizontal orientiert. Greift das Verstellelement
25 in die nach unten hin folgende Einkerbung 27 ein, so
ist das Lebensmittel-Aufnahmemodul 10 in einer Stel-
lung, insbesondere in einer ersten Kippstellung, zu den
Montageträgern 19 angeordnet. In einem Ausführungs-
beispiel ist in dieser ersten Kippstellung das Lebensmit-
tel-Aufnahmemodul 10 um einen Wert zwischen 13° und
17°, insbesondere 15°, gegenüber der Horizontalen nach
vorne und unten gekippt.
[0046] In Fig. 2 ist demgegenüber eine weitere Stel-
lung des Lebensmittel-Aufnahmemoduls 10 gezeigt, die
eine zweite Kippstellung ist. In dieser zweiten Kippstel-
lung greift das Verstellelement 25 in die nochmals weiter
unten ausgebildete Einkerbung 28 ein. In dieser zweiten
Kippstellung ist das Lebensmittel-Aufnahmemodul 10
vorzugsweise in einem Wert zwischen 27° und 33°, ins-
besondere 30°, gegenüber der Horizontalen nach vorne
und nach unten geneigt.
[0047] Das Verstellelement 25 ist in einem Ausfüh-
rungsbeispiel vollständig innerhalb des bereits erwähn-
ten Zwischenraums 30 zwischen der Innenseite bezie-
hungsweise einer Innenwand 17 und der Außenseite be-
ziehungsweise einer Außenwand 16 angeordnet. Das
Verstellelement 25 kann in einem Ausführungsbeispiel
eine gerade Verstellstange 31 sein, wie dies in Fig. 2
gezeigt ist. Die Verstellstange 31 ist mit ihrer Längsachse
in Tiefenrichtung orientiert. Die Längsachse der Verstell-
stange 31 ist somit insbesondere parallel oder koaxial
zur Längsachse B orientiert. Wie zu erkennen ist, weist

diese Verstellstange 31 an einem in Tiefenrichtung be-
trachtet hinteren Ende 32 eine, insbesondere verjüngte,
Eingriffsspitze 33 auf. Diese Eingriffsspitze 33 greift, wie
dies in Fig. 2 gezeigt ist, direkt in eine der Einkerbungen
26 bis 28 ein. Es kann in einem Ausführungsbeispiel eine
passgenaue, insbesondere formschlüssige, Kopplung
dieser Eingriffsspitze 33 mit den Einkerbungen 26 bis 28
vorgesehen sein. Die Eingriffsspitze 33 ist ein Ausfüh-
rungsbeispiel für ein Gegenkoppelelementteil eines Ge-
genkoppelements, welches mit den Koppelelementen an
dem Montageträger 19, die durch die Aufnahmen, ins-
besondere die Einkerbungen 26 bis 28 gebildet sind, kop-
pelt.
[0048] Wie darüber hinaus auch zu erkennen ist, weist
diese Verstellstange 31 Führungskulissen 34 und/oder
35 auf. In diese greifen Führungselemente 36 und/oder
37 ein. Dadurch ist eine Relativbewegung der Verstell-
stange 31 in linearer Richtung und somit insbesondere
in Richtung der Längsachse B geführt. Insbesondere ist
diese Relativbewegung nur eine derartige lineare Bewe-
gung in Richtung der Längsachse B. Diese Verstellstan-
ge 31 ist somit verschiebbar an der Seitenwand 12 ge-
lagert. Es kann in einem Ausführungsbeispiel vorgese-
hen sein, dass die Ausgestaltung des gegenüberliegen-
den, hier nicht sichtbaren weiteren Montageträgers 19
entsprechend dem Montageträger 19, wie er in Fig. 2
gezeigt ist, ausgebildet ist. In dem Zusammenhang kann
auch dann an der gegenüberliegenden Seitenwand 13
eine entsprechende Ausgestaltung realisiert sein, wie sie
in Fig. 2 mit der Seitenwand 12 gezeigt ist. Dadurch ist
die Kippeinrichtung 18 redundant ausgebildet.
[0049] In einem Ausführungsbeispiel ist die Verstell-
stange 31 vollständig innerhalb dieses Zwischenraums
30 angeordnet. Zur manuellen Betätigung durch einen
Nutzer kann die Kippeinrichtung 18 ein Betätigungsele-
ment 38 aufweisen. Das Betätigungselement 38 ist mit
der Verstellstange 31 in einem Ausführungsbeispiel be-
wegungsgekoppelt. Das Betätigungselement 38 ist be-
stimmungsgemäß dazu vorgesehen, dass es durch ei-
nen Nutzer direkt betätigbar ist. Insbesondere ist das Be-
tätigungselement 38 im gezeigten Ausführungsbeispiel
nach unten hin freiliegend angeordnet. Es erstreckt sich
im Wesentlichen auch innerhalb des Zwischenraums 30.
Die Seitenwand 12 weist in dem Zusammenhang eine
nach unten freiliegende Öffnung 39 auf. In dieser Öffnung
39 ist auch das Betätigungselement 38 angeordnet und
von unten her zugänglich. In einem Ausführungsbeispiel
weist dieses Betätigungselement 38 einen Eingriffsbe-
reich 40 auf. Dieser ist insbesondere nach unten hin offen
und somit von unten her zugänglich. In diesen Eingriffs-
bereich 40 kann ein Nutzer beispielsweise mit einem Fin-
ger eingreifen. Er kann dann das Betätigungselement 38
bewegen, nämlich insbesondere linear in Richtung der
Längsachse B relativ zur Seitenwand 12 verschieben.
Da die Verstellstange 31 mit dem Betätigungselement
38 bewegungsgekoppelt ist, erfolgt durch diese Betäti-
gung des Betätigungselements 38 auch eine entspre-
chende gleiche Bewegung der Verstellstange 31.
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[0050] Insbesondere weist die Seitenwand 12 auch
diesbezüglich eine Führungskulisse 41, in welcher das
Betätigungselement 38 geführt ist. In einem Ausfüh-
rungsbeispiel weist die Ablagevorrichtung 5 eine Über-
kippschutzvorrichtung 42 auf. Diese ist insbesondere zu-
sätzlich zur Kippeinrichtung 18 vorhanden. Mit dieser
Überkippschutzvorrichtung 42 ist zumindest ein Überkip-
pen des Lebensmittel-Aufnahmemoduls 10 um die Kip-
pachse A über zumindest eine Grenz-Kippstellung ver-
hindert. Die Grenz-Kippstellung ist durch einen Kippwin-
kel definiert, der größer ist als der mit der Kippvorrichtung
18 in den möglichen Kippstellungen einstellbare Winkel-
wert. So ist es in einem Ausführungsbeispiel vorgesehen,
dass an der Seitenwand 12, insbesondere in dem Zwi-
schenraum 30, ein erstes Gegenanschlagelement 43 an-
geordnet ist. Insbesondere an dem vorderen Längenvier-
tel 23, insbesondere dem Frontrand 29, ist einstückig
angeformt an dem Montageträger 19 ein erstes Anschla-
gelement 44 ausgebildet. Ist die Grenz-Kippstellung er-
reicht, schlägt das erste Gegenanschlagelement 43 an
dem Anschlagelement 44 an. So kann in einem Ausfüh-
rungsbeispiel dann, wenn beispielsweise die Kippvor-
richtung 18 gelöst ist und somit die Eingriffsspitze 33 aus
den Einkerbungen 26 bis 28 herausgeführt ist, ein uner-
wünschtes Nach-Unten-Durchschwingen des Lebens-
mittel-Aufnahmemoduls 10 verhindert werden.
[0051] In einem anderen Ausführungsbeispiel ist es
auch möglich, dass die Grenz-Kippstellung gleich dem
Kippwinkel ist, der bei der größten Kippstellung einge-
stellt ist. Im Ausführungsbeispiel ist dies die in Fig. 2 ge-
zeigte, zweite Kippstellung. Hier weist das Lebensmittel-
Aufnahmemodul 10 den größten Winkel zur Horizontalen
auf. Daher kann in einem diesbezüglichen Ausführungs-
beispiel dann auch vorgesehen sein, dass bei der ein-
gestellten zweiten Kippstellung auch zugleich das Ge-
genanschlagelement 43 an dem Anschlagelement 44
anliegt. Dadurch ist diese zweite Kippstellung mecha-
nisch zusätzlich gesichert.
[0052] In einem Ausführungsbeispiel kann die Über-
kippschutzvorrrichtung 42 ein weiteres Gegenanschlag-
element 45 aufweisen. Auch dies ist insbesondere im
Zwischenraum 30 angeordnet. Der zumindest eine Mon-
tageträger 19 kann in einem Ausführungsbeispiel ein
zweites Anschlagelement 46 aufweisen. Auch dies ist
insbesondere an dem Frontrand 29 angeformt. Damit
kann auch erreicht werden, dass bei einem Kippen des
Lebensmittel-Aufnahmemoduls 10 nach oben und somit
gegen den Uhrzeigersinn um die Kippachse A das Le-
bensmittel-Aufnahmemodul 10 zu weit nach oben ge-
kippt werden würde. Somit ist auch nach oben hin ein
Überkippschutz erreicht. Es kann vorgesehen sein, dass
dieser obere Grenz-Kippwinkel beziehungsweise diese
obere Grenz-Kippstellung dann erreicht ist, wenn das Le-
bensmittel-Aufnahmemodul 10 mit seinem vorderen En-
de 47 gegenüber einer Horizontalen nach oben ge-
schwenkt ist. Dies bedeutet dann, dass diese obere,
zweite Grenz-Kippstellung nicht gleich der Horizontal-
stellung des Lebensmittel-Aufnahmemoduls 10 ist. Mög-

lich ist es jedoch auch, dass in einem anderen Ausfüh-
rungsbeispiel diese zweite Grenz-Kippstellung gleich der
Horizontalen des Lebensmittel-Aufnahmemoduls 10 ist.
In einem solchen Ausführungsbeispiel ist dann, wenn die
Eingriffsspitze 33 in der Einkerbung 26 eintauchend an-
geordnet ist, auch das zweite Gegenanschlagelement
45 in Anschlag mit dem zweiten Anschlagelement 46.
[0053] Darüber hinaus ist in einem Ausführungsbei-
spiel auch möglich, dass in dem Zwischenraum 30 ein
weiteres Positionierelement 48 an der Seitenwand 12
angeordnet ist. Dies kann in eine Ausnehmung 49 des
Montageträgers 19 eingreifen beziehungsweise einge-
führt werden, wenn insbesondere die Grundstellung und
somit die horizontale Stellung des Lebensmittel-Aufnah-
memoduls 10 eingestellt ist. Möglich ist es auch, dass
hier zwei derartige Elemente 48 und 50 vorgesehen sind
und zwei Aufnahmen 49 und 51 vorgesehen sind. Diese
können auch unterschiedlich groß sein und/oder unter-
schiedliche Form aufweisen. Durch die Bodenwand 11,
die Seitenwände 12 und 13 und die Frontwand 14 ist
auch ein Korpus des Lebensmittel-Aufnahmemoduls 10
gebildet. An einem hinteren Ende 52 ist dieses Lebens-
mittel-Aufnahmemodul 10 im Ausführungsbeispiel offen.
[0054] In Fig. 3 ist eine Seitenansicht der Darstellung
in Fig. 2 gezeigt.
[0055] Darüber hinaus ist in Fig. 4 eine Darstellung der
Anordnung gemäß Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt, wobei hier
eine perspektivische Sicht von innen auf die Seitenwand
12 dargestellt ist und im Unterschied zu Fig. 2 hier die
Außenwand 16 vorhanden ist, jedoch die Innenwand 17
abgenommen ist.
[0056] Die Montageträger 19 können in einem Ausfüh-
rungsbeispiel durch, insbesondere schlitzartige, Öffnun-
gen an den Unterseiten der Seitenwände 12 und 13 in
die Zwischenräume 30 hineinragen. Möglich ist es auch,
dass dann, wenn eine n Seitenwand 12, 13 keinen der-
artigen Zwischenraum 30 aufweist, die Montageträger
19 an Außenseiten der Seitenwände 12, 13 auch an den
vorderen Längenbereichen, insbesondere den Koppel-
stellen 24 freiliegen.

Bezugszeichenliste

[0057]

1 Haushaltsgerät
2 Gehäuse
3 Aufnahmeraum
4 Tür
5 Ablagevorrichtung
6 Ablagevorrichtung
7 Rückwand
8 Haushaltsgerätebauteil
9 Einhängeöffnung
10 Lebensmittel-Aufnahmemodul
11 Bodenwand
12 Seitenwand
13 Seitenwand
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14 Frontwand
15 Aufnahmevolumen
16 Außenwand
17 Innenwand
18 Kippeinrichtung
19 Montageträger
20 Ende
21 Koppelstruktur
22 Einhängehaken
23 Längenviertel
24 Koppelbereich
25 Verstellelement
26 Einkerbung
27 Einkerbung
28 Einkerbung
29 Frontrand
30 Zwischenraum
31 Verstellstange
32 Ende
33 Eingriffsspitze
34 Führungskulissen
35 Führungskulissen
36 Führungselement
37 Führungselement
38 Betätigungselement
39 Öffnung
40 Eingriffsbereich
41 Führungskulisse
42 Überkippschutzvorrichtung
43 Gegenanschlagelement
44 Anschlagelement
45 Gegenanschlagelement
46 Anschlagelement
47 Ende
48 Positionierelement
49 Ausnehmung
50 Positionierelement
51 Aufnahme
52 Ende
x Breitenrichtung
y Höhenrichtung
z Tiefenrichtung

Patentansprüche

1. Ablagevorrichtung (5) für Lebensmittel mit einem Le-
bensmittel-Aufnahmemodul (10), das eine Boden-
wand (11) und gegenüberliegende Seitenwände
(12, 13) aufweist, und mit Montageträgern (19) zum
Anbringen der Ablagevorrichtung (5) an einem
Haushaltsgerätebauteil (8), wobei das Lebensmittel-
Aufnahmemodul (10) mit den Montageträgern (19)
bewegbar gekoppelt ist, und die Ablagevorrichtung
(5) eine Kippeinrichtung (18) aufweist, mit welcher
das Lebensmittel-Aufnahmemodul (10) relativ zu
den Montageträgern (19) um eine Kippachse (A)
kippbar ist, und die Kippachse (A) in einem mittleren

Längendrittel der in Tiefenrichtung (z) der Ablage-
vorrichtung (5) bemessenen Länge des Lebensmit-
tel-Aufnahmemoduls (10) angeordnet ist.

2. Ablagevorrichtung (5) nach Anspruch 1, wobei zu-
mindest ein Montageträger (19) in einem vorderen
Längenviertel (23) ein Koppelelement (26, 27, 28)
aufweist, das mit einem Gegenkoppelelement (25,
33), das an dem Lebensmittel-Aufnahmemodul (10)
angeordnet ist, zum Bilden eines Koppelbereichs
(24) bewegbar gekoppelt ist, wobei die Kippachse
(A) in dem Koppelbereich (24) angeordnet ist.

3. Ablagevorrichtung (5) nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Kippeinrichtung (18) zumindest ein Verstell-
element (25) als ein Gegenkoppelelement aufweist,
welches bewegbar an dem Lebensmittel-Aufnahme-
modul (10) angeordnet ist, und zumindest ein Mon-
tageträger (19) zumindest zwei separate Koppele-
lemente zum Koppeln mit dem Verstellelement (25)
aufweist, wobei abhängig davon, mit welchem der
beiden Koppelelemente das Verstellelement (25)
koppelt, eine erste Stellung des Lebensmittel-Auf-
nahmemoduls (10) relativ zu den Montageträgern
(19) oder eine zweite Stellung des Lebensmittel-Auf-
nahmemoduls (10) relativ zu den Montageträgern
(19) eingestellt ist.

4. Ablagevorrichtung (5) nach Anspruch 3, wobei als
lokale Koppelelemente eines Montageträgers (19)
Aufnahmen, insbesondere Einkerbungen (26, 27,
28), an einem Frontrand (29) eines Montageträgers
(19) ausgebildet sind.

5. Ablagevorrichtung (5) nach Anspruch 3 oder 4, wo-
bei das Verstellelement (25) als Verstellstange (31)
gebildet ist, die an einem hinteren Ende (32) ein Ge-
genkoppelelementteil (33), insbesondere eine Ein-
griffsspitze (33), aufweist, das zum, insbesondere
passgenauen Koppeln, mit den Koppelelementen,
insbesondere zum Eingreifen in die Eikerbungen
(26, 27, 28), des Montageträgers (19) ausgebildet
ist.

6. Ablagevorrichtung (5) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 3 bis 5, wobei das Verstellelement
(25), insbesondere nur, linear in Richtung der Längs-
achse (B) einer Seitenwand (12, 13) des Lebensmit-
tel-Aufnahmemoduls (10) verschiebbar angeordnet
ist.

7. Ablagevorrichtung (5) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 3 bis 6, wobei das Verstellelement
(25) mit einem Betätigungselement (38) verbunden,
insbesondere bewegungsgekoppelt, ist, welches
durch einen Nutzer direkt betätigbar ist, insbeson-
dere verschiebbar ist, so dass abhängig von der Be-
tätigung des Betätigungselements (38) das Verstel-
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lelement (25) bewegbar ist.

8. Ablagevorrichtung (5) nach Anspruch 7, wobei das
Betätigungselement (38) an einer Seitenwand (12,
13) des Lebensmittel-Aufnahmemoduls (10) ange-
ordnet ist und in Richtung einer Längsachse (B) der
Seitenwand (12, 13) linear verschiebbar ist.

9. Ablagevorrichtung (5) nach Anspruch 7 oder 8, wo-
bei das Betätigungselement (38) nach unten frei lie-
gend an der Seitenwand (12, 13) angeordnet ist, ins-
besondere einen nach unten offenen Eingriffsbe-
reich (40) für eine Finger eines Nutzers aufweist.

10. Ablagevorrichtung (5) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Lebensmittel-Aufnahme-
modul (10) durch die Kippeinrichtung (18) in zumin-
dest zwei verschiedene, diskrete Kippstellungen als
Stellungen im Vergleich zur Horizontalen einstellbar
ist.

11. Ablagevorrichtung (5) nach Anspruch 10, wobei eine
erste Kippstellung um einen Werte zwischen 13° und
17°, insbesondere 15°, zur Horizontalen gekippt ist,
und/oder eine zweite Kippstellung um einen Wert
zwischen 27° und 33°, insbesondere 30°, zur Hori-
zontalen gekippt ist.

12. Ablagevorrichtung (5) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Ablagevorrichtung (5) zu-
sätzlich zur Kippeinrichtung (18) eine Überkipp-
schutzvorrichtung (42) aufweist, mit welcher zumin-
dest ein Überkippen des Lebensmittel-Aufnahme-
moduls (10) um die Kippachse (A) über zumindest
eine Grenz-Kippstellung, die einen Kippwinkel grö-
ßer oder gleich den mit der Kippvorrichtung () diskret
einstellbaren kleinsten und/oder größten Kippstel-
lungen entspricht, hinaus verhindert ist.

13. Ablagevorrichtung (5) nach Anspruch 12, wobei die
Überkippschutzvorrichtung (42) zumindest ein An-
schlagelement (44, 46) aufweist, das an einem Rand
eines Montageträgers (19) angeordnet ist, und zu-
mindest ein Gegenanschlagelement (43, 45) auf-
weist, das an der Seitenwand (12, 13) angeordnet
ist, wobei das Anschlagelement (44, 46) an das Ge-
genanschlagelement (43, 45) anschlägt, wenn die
Grenz-Kippstellung des Lebensmittel-Aufnahme-
moduls (10) erreicht ist.

14. Ablagevorrichtung (5) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Lebensmittel-Aufnahme-
modul (10) ein Korpus mit der Bodenwand (11), Sei-
tenwänden (12, 13) und einer Frontwand (14) ist,
und/oder die Montageträger (19) an ihren hinteren
Enden (21) Einhängehaken (22) zum Einhängen an
einem Hausgerätebauteil (8) aufweisen.

15. Haushaltsgerät (1) mit zumindest einer Ablagevor-
richtung (5) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.
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